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Der Antrag des Klägers, die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig vom 15. November 2012 - 3 K 957/11 - zuzulassen, wird abgelehnt.

Der Kläger trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens.

Der Streitwert für das Zulassungsverfahrens wird auf 5.000,00 € festgesetzt.
Gründe
Der Antrag auf Zulassung der Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Vorbringen des Klägers, auf dessen Prüfung das Oberverwaltungsgericht gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO beschränkt ist, lässt nicht erkennen, dass die geltend gemachten Zulassungsgründe der ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des Urteils des Verwaltungsgerichts gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO (1.) sowie der besonderen tatsächlichen oder rechtlichen  Schwierigkeiten der Rechtssache i. S. v. § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO (2.) gegeben sind.1

1. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung    i. S. v. § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO sind anzunehmen, wenn der Antragsteller innerhalb der Zweimonatsfrist des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO tragende Rechtssätze oder erhebliche Tatsachenfeststellungen des Verwaltungsgerichts mit schlüssigen Gegenargumenten so in Frage stellt, dass der Ausgang des Berufungsverfahrens zumindest als ungewiss erscheint (SächsOVG, Beschl. v. 8. Januar 2010 - 3 B 197/07 -, juris; BVerfG, Beschl. v. 23. Juni 2000, DVBl. 2000, 1458; Beschl. v. 10. September 2009, NJW 2009, 3642). Ist das Urteil auf mehrere selbstständig tragende Gründe gestützt, so muss für jeden dieser Gründe ein Zulassungsgrund gegeben sein (SächsOVG, Beschl. v. 27. Januar 2010 - 2 A 430/08 -, juris Rn. 1 m. w. N.). Der Antragsteller muss sich mit den Argumenten, die das Verwaltungsgericht für die angegriffene Rechtsauffassung oder Sachverhaltsdarstellung und -würdigung angeführt hat, inhaltlich auseinandersetzen und aufzeigen, warum sie aus seiner Sicht nicht tragfähig sind (SächsOVG, Beschl. v. 28. November 2012 - 3 A 937/10 -, juris m. w. N.). Erweist sich das angefochtene Urteil des Verwaltungsgerichts aus anderen Gründen als offensichtlich richtig, kommt eine Zulassung der Berufung wegen ernstlicher Zweifel ebenfalls nicht in Betracht (Kopp, VwGO, 20. Aufl. 2014, § 124 Rn. 7b).2

Das Verwaltungsgericht hat die Klage des Klägers abgewiesen, die auf die Feststellung gerichtet ist, dass der Bescheid der Beklagten vom.. Juli.... in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom... September.... rechtswidrig war, mit welchem ihm unter anderem die Haltung von zwei Königspythons untersagt wurde, sowie auf Feststellung, dass die Haltung von Königspythons nicht der Erlaubnispflicht nach § 16 Abs. 2 Satz 1 PolVO der Stadt Leipzig unterfalle. Die als Fortsetzungsfeststellungsklage zulässige Klage sei unbegründet. Der angefochtene Bescheid finde seine Rechtsgrundlage in § 3 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 SächsPolG  und § 16 Abs. 2 Satz 1 PolVO der Stadt Leipzig (PolVO). Nach § 16 Abs. 2 Satz 1 PolVO sei das Halten von Gift- und Riesenschlangen sowie von Tieren, die durch ihre Körperkräfte, Gifte oder ihr Verhalten Personen gefährden könnten, erlaubnispflichtig. Beim Königspython mit einer durchschnittlichen Gesamtlänge von 1,3 m bis 1,5 m handele es sich um eine „Riesenschlange“ i. S. von § 16 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 PolVO. Die Beklagte habe darauf hingewiesen, dass sie mit dem Begriff „Riesenschlange“ nicht nur riesige Schlangen, sondern generell alle Würgeschlangen (Boidae) erfassen wolle, wozu der Königspython gehöre. Wenngleich die Eingruppierung des Königspython in die Familie der Boidae, die ins deutsche übersetzt „Riesenschlange“ bedeute, von Fachleuten neuerdings hinterfragt werde, werde er in der Fachliteratur als auch in internationalen Listen weiterhin überwiegend der Familie der Boidae zugeordnet. Daher sei der Begriff „Riesenschlangen“ in § 16 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 PolVO auch hinreichend bestimmt. Selbst wenn man dies anders sehen wollte, falle der Königspython jedenfalls unter § 16 
Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 PolVO. Denn von einem Königspython könnten bei nicht artgerechter Haltung durchaus Gefahren ausgehen. Um diese Risiken auszuschließen, erfordere die Haltung des Königspythons eine Erlaubnis, die allein davon abhängig sei, ob der Halter eine artgerechte Haltung dieser Tiere gewährleisten könne. Die Beklagte habe Fälle benannt, in denen es zu Zwischenfällen mit Königspythons gekommen sei. Schließlich handele es sich um ein wild lebendes Tier, dessen Reaktion in der Gefangenschaft nicht abgeschätzt werden könne. Die Gefährlichkeit richte sich nicht allein danach, ob es zu erheblichen Verletzungen kommen könne. Auch eine nicht erhebliche Verletzung stelle eine Gesundheitsbeeinträchtigung dar. Daher sei es weder sachfremd noch willkürlich, den Königspython als gefährliches Tier einzustufen, zumal bei der Haltung von Schlangen immer häufiger auch infektiöse Krankheiten aufträten, die bei Bissen auf Menschen übertragen werden könnten. Hinzu komme, dass eine Schlange über keine Körpersprache und Mimik verfüge und daher für den Menschen meist völlig unberechenbar sei. Die Beklagte habe ihre Untersagungsverfügung auch ermessensfehlerfrei auf die formelle Illegalität der Haltung gestützt.3

Zur Begründung ernstlicher Zweifel trägt der Kläger vor, er halte daran fest, dass der Königspython, der keine Gesamtlänge von 2 m erreichen könne, wissenschaftlich nicht mehr zu den Riesenschlangen zähle. § 16 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 PolVO verstoße daher gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 GG, zumal die Rechtslage in den verschiedenen Bundesländern uneinheitlich sei. § 16 Abs. 2 Alt. 1 PolVO erfasse derzeit auch alle Arten der Gattung Antrasia, die nur eine Länge von 70 cm bis 80 cm erreichten. Auch im Hinblick auf den Begriff „Raubtiere“ sei die Vorschrift unbestimmt und verstoße gegen Art. 3 GG, da auch eine Hauskatze darunter fallen könnte. Im Übrigen sei der Königspython in keiner Weise gefährlich. Wenn es gelegentlich zu einem Biss durch diese Schlange komme, rechtfertige dies nicht die Annahme, es handele sich um ein gefährliches Tier. Ansonsten müssten auch Hunde und Katzen als gefährlich eingestuft werden.4

Das Vorbringen des Klägers führt nicht zur Zulassung der Berufung. Das Verwaltungsgericht hat sein Urteil auf zwei selbstständig tragende Gründe gestützt. Denn es hat ausgeführt, die formelle Rechtswidrigkeit der Haltung der Königpythons folge sowohl aus § 16 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 als auch aus § 16 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 PolVO. Ungeachtet der Frage, ob der Königspython als eine Riesenschlange i. S. v. § 16 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 PolVO anzusehen war, rechtfertigt das Vorbringen des Klägers schon deswegen nicht die Zulassung der Berufung, weil sich der Kläger mit der Argumentation des Verwaltungsgerichts hinsichtlich des zweiten selbstständig tragenden Grundes, es handele sich beim Königspython um ein Tier i. S. v. § 16 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 PolVO, das durch seine Körperkräfte oder sein Verhalten Personen gefährden könne, nicht hinreichend auseinandergesetzt hat. 5

Dies gilt insbesondere hinsichtlich der zutreffenden Argumentation des Verwaltungsgerichts, weshalb der Königspython in polizeirechtlichem Sinne als gefährlich anzusehen ist, nämlich, weil er infektiöse Krankheiten auf den Menschen übertragen kann und weil es sich - im Unterschied zu Katzen und Hunden - bei ihm um ein wildlebendes und zudem in Ermangelung von Körpersprache oder Mimik für Menschen unberechenbares Tier handelt. Allein schon diese Tatsachen rechtfertigen es nämlich, die Haltung dieser Tiere unter Erlaubnisvorbehalt zu stellen, um deren artgerechte Haltung weitestmöglich sicherzustellen und Gefahren vorzubeugen, die bei nicht artgerechter Haltung für Personen entstehen könnten. Darauf geht der Kläger nicht ein. Vielmehr beschränkt er sich darauf, unter Bezugnahme auf fachkundige Quellen zu wiederholen, dass es selten zu Bissen komme und erhebliche Verletzungen nicht zu befürchten seien. Dabei verkennt er, dass sich die polizeirechtliche Beurteilung einer Gefahr nicht allein an verterinärmedizinischen, zoologischen oder allgemein anerkannten Einschätzungen zu orientieren hat. Vielmehr dient das Polizeirecht allgemein der Gefahrenabwehr und hat dabei nicht nur die Vorbeugung von erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigungen im Blick. Auch einfachere Infektionen, die vom Königspython auf den Menschen übertragen werden können, oder leichtere Bissverletzungen stellen freilich eine Beeinträchtigung der Gesundheit dar. Im Unterschied zu Haustieren wie Katzen und Hunden, von denen auch Gefahren durch Bissverletzungen ausgehen können, handelt es sich beim Königpython im Übrigen um ein wildlebendes Tier, dessen Haltung schon deswegen spezielle Kenntnisse voraussetzt.6

2. Die Berufung ist auch nicht wegen besonderer tatsächlicher oder rechtlicher Schwierigkeiten (§ 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO) zuzulassen. Besondere rechtliche Schwierigkeiten weist eine Rechtssache dann auf, wenn sie in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht voraussichtlich größere, das heißt überdurchschnittliche, das normale Maß nicht unerheblich überschreitende Schwierigkeiten verursacht (SächsOVG, Beschl. v. 16. April 2008, SächsVBl. 2008, 191, 194; st. Rspr.). Soweit der Kläger die besondere Schwierigkeit der Rechtssache in tatsächlicher Hinsicht in der Beurteilung sieht, ob der Königspython als Riesenschlange einzuordnen ist, und in rechtlicher Hinsicht, ob die Erlaubnispflichtigkeit in § 16 Abs. 2 Satz 1 PolVO gegen Art. 3 GG verstößt, kommt es hierauf jeweils nicht an, da die Klage vom Verwaltungsgericht aus einem weiteren selbstständig tragenden Grund abgewiesen wurde, wie sich aus den Ausführungen zu 1. ergibt. 7

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO.8

Die Streitwertentscheidung beruht auf § 47 Abs. 1, § 52 Abs. 2 GKG und folgt der Festsetzung der Vorinstanz, gegen die keine Einwendungen erhoben wurden.[bookmark: _GoBack]9

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, § 66 Abs. 3 Satz 3, § 68 
Abs. 1 Satz 5 GKG).10
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